
Die Gemeindevertretung Groß Schacksdorf-Simmersdorf hat in ihrer Sitzung am 19.02.2019 
folgende 
 
 
 

1. Änderung 
der Richtlinie zur Förderung von Vereinen und Kulturgruppen der 

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf 
vom 12.10.2011 

 
beschlossen. 
 
 

1. Änderungen 
 
Punkt 3.1 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: 

„Die Antragstellung erfolgt schriftlich bis zum 31.03. des laufenden Jahres über das Amt 
Döbern-Land.“ 

 
 

2. In-Kraft-Treten 
 
Diese 1. Änderung der Richtlinie tritt am Tage nach Ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 
 
Döbern, den 25.02.2019  
 
 
 
Sören Reichelt 
amt. Amtsdirektor 
 
 



 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Hiermit wird die von der Gemeindevertretung Groß Schacksdorf-Simmersdorf in ihrer Sitzung am 
19.02.2019 beschlossene 1. Änderung der Richtlinie zur Förderung von Vereinen und 
Kulturgruppen der Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf vom 12.10.2011 im Amtsblatt für 
das Amt Döbern-Land, Nr. 5/2019 vom 15.03.2019, öffentlich bekannt gemacht. 
 
Döbern, den 25.02.2019 
 
 
 
Sören Reichelt 
amt. Amtsdirektor 

 
 
 


